
RN/45

Abstimmung

Vizepräsident Michael Wanner: Wir kommen zur Abstimmung, die über die

gegenständlichen Tagesordnungspunkte getrennt erfolgt. – Bitte nehmen Sie

Ihre Plätze ein.

RN/45.1

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom

10. Dezember 2025 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Preisgesetz

1992 und das Energie-Control-Gesetz geändert werden.

Dieser Beschluss ist ein Fall des Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz und

bedarf daher der in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und

mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen zu

erteilenden Zustimmung des Bundesrates.

Ich stelle zunächst die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der

Mitglieder fest. – Das ist der Fall.

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist

somit angenommen.

Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss

des Nationalrates gemäß Art. 44 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes die

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
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Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen,

um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der gegenständliche

Antrag ist somit unter Berücksichtigung der besonderen Beschlusserfordernisse

angenommen. 

Ich stelle ausdrücklich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit

fest.

RN/45.2

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom

10. Dezember 2025 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz

zur Abmilderung von Krisenfolgen und zur Verbesserung der Marktbedingungen

im Fall von marktbeherrschenden Energieversorgern geändert wird.

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag

ist somit angenommen.

RN/45.3

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom

11. Dezember 2025 betreffend ein Günstiger-Strom-Gesetz. 

Dieser Beschluss ist ein Fall des Art. 44 Abs. 2 Bundesverfassungs-Gesetz und

bedarf daher der in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und

mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen zu

erteilenden Zustimmung des Bundesrates.

Ich stelle zunächst die für die Abstimmung notwendige Anwesenheit fest. – Das

ist so.
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Ich lasse zunächst über den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, abstimmen.

RN/45.4

Es ist hierzu eine namentliche Abstimmung verlangt worden.

Da dieses Verlangen von fünf Bundesräten gestellt wurde, ist gemäß § 54 Abs. 3

der Geschäftsordnung eine namentliche Abstimmung durchzuführen.

Ich gehe daher so vor.

Im Sinne des § 55 Abs. 5 der Geschäftsordnung erfolgt die Abstimmung – nach

Aufruf durch den Schriftführer in alphabetischer Reihenfolge – mündlich mit

„Ja“ oder „Nein“. Ich bitte um deutliche Wortmeldung.

Ich ersuche nun den Schriftführer um den Aufruf der Bundesräte in

alphabetischer Reihenfolge.

(Über Namensaufruf durch Schriftführer Pröller geben die Mitglieder des

Bundesrates ihr Stimmverhalten mündlich bekannt.) 

Vizepräsident Michael Wanner: Die Stimmabgabe ist somit beendet.

Ich unterbreche zur Auszählung der Stimmen kurz die Sitzung.
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